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Einleitung

Staatliche Regulierung wächst bisher unaufhaltsam. 
Sie bindet zunehmend personelle Ressourcen, führt zu 
vermehrtem Schulungsbedarf für Mitarbeiter, erhöht 
Haftungsrisiken, steigert Kosten und beeinträchtigt die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit. Von den Unter-
nehmen als belastend angesehen werden insbesondere 
umfangreiche Berichts- und Dokumentationspflich-
ten, praxisferne Vorschriften, die überzogene Umset-
zung europäischer Regelungen und die unzureichende 
Digitalisierung und Effizienz staatlicher Stellen. Es wird 
Zeit, dass der Regulierungsaufwand endlich in einem 
vertretbaren Verhältnis zum Ertrag steht.

Sehr positiv ist es daher, dass sich die neue Bundesre-
gierung ausführlich mit dem Bürokratieabbau ausei-
nandersetzen will und fordert, Bürokratie umfassend 
zurückzubauen. Es wäre ein großer Schritt, wenn die 
Bürokratiekosten für die Wirtschaft im Sinne des Koa-
litionsvertrags tatsächlich um 25 Prozent (d. h. rund 
16 Mrd. Euro) reduziert und der Erfüllungsaufwand für 
Unternehmen und andere um mindestens zehn Milli-
arden Euro gesenkt werden könnte. Sehr zu begrüßen 
wäre es auch, wenn die „one in, one out“-Regel endlich 
umfassender angewendet und – wie es im Koalitions-
vertrag weiter heißt – zu einer „one in, two out“-Regel 
fortentwickelt werden würde.

Ein „Sofortprogramm für den Bürokratierückbau“ ist 
ausdrücklich zu begrüßen. Richtig ist auch die Ent-
scheidung, mindestens ein Bürokratierückbaugesetz 
pro Jahr erlassen zu wollen und ein digitales Bürokra-
tieportal einzurichten.

Für den künftigen Bürokratieabbau könnte es sich 
anbieten, auf die Ergebnisse der Online-Umfrage des 
Bundesjustizministeriums von Anfang 2023 zurück-
greifen. Darüber hinaus sind in diesem Papier eine 
Reihe von Vorschlägen zusammengestellt, die aus 
Sicht der Versicherungswirtschaft kurzfristig, einfach, 

kostengünstig und schnell umgesetzt werden könnten 
und sollten.

Darüber hinaus könnte und sollte bereits im Rahmen 
von Gesetzgebungsverfahren darauf geachtet werden, 
dass Gesetze eine ausreichende Qualität aufweisen und 
damit nicht zu viel neue Bürokratie erzeugen:

	→ So könnte und sollte man sich mehr Zeit für die 
Gesetzgebungsverfahren nehmen. Unter hohem 
Zeitdruck erstellte Rechtstexte weisen selten die 
für die Umsetzung erforderliche Präzision auf. Spä-
tere Anpassungen sind dann zwar vielfach wohlge-
meint, kommen zu diesem Zeitpunkt jedoch zu spät, 
weil die anwendenden Unternehmen ihre Prozesse 
dann bereits installiert haben und erneut Änderun-
gen umsetzen müssen, was erneut Aufwand erzeugt.

	→ Politik und Verwaltung könnten und sollten Unter-
nehmen und Organisationen ausreichend und recht-
zeitig die nötigen Standards, Auslegungshilfen, Leit-
fäden u. Ä. zur Verfügung stellen, um überflüssigen 
Arbeitsaufwand bei den Anwendern zu vermeiden.

	→ Den Unternehmen könnte und sollte ausreichend 
Zeit für die Umsetzung und Anwendung neuer 
Gesetze und Regelungen zur Verfügung gestellt wer-
den (auch in digitaler Hinsicht).

Auch in bürokratischer Hinsicht ist problematisch, 
dass Deutschland europäische Vorgaben in den ver-
gangenen Jahren nicht nur einfach umsetzt, sondern 
EU-Recht weit auslegt und sogar Maßnahmen „drauf-
sattelt“ (sog. Gold-Plating). So wurde im Steuerrecht im 
Rahmen der Gesetzgebung des Steueroasenabwehrge-
setzes in Deutschland nicht nur eine Maßnahme ein-
geführt (wie es das EU-Recht ermöglicht hat), sondern 
gleich drei Maßnahmen. Im Ergebnis sollte EU-Recht 
in Zukunft nur noch 1:1 umgesetzt werden (wie es auch 
der Koalitionsvertrag vorsieht).
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Thema:	 Bilanzierungssysteme im Handels-, Steuer- und Aufsichtsrecht 
vereinheitlichen

Als regulierte Einheiten unterliegen Versicherungsunternehmen unterschied-
lichen finanziellen (handelsrechtlichen bzw. steuerlichen) sowie aufsichtlichen 
Berichtspflichten, die das Erstellen von multiplen Bilanzen – nach HGB, IFRS, 
Solvency II oder für Besteuerungszwecke (national und nunmehr zusätzlich für 
Zwecke der globalen Mindestbesteuerung) – erfordern und das Vorhalten von par-
allelen Rechenwerken und Datenstrukturen notwendig machen.

Auf die Agenda der Bürokratieabbau-Initiative gehört deshalb eine Vereinheitli-
chung der Bilanzierungsanforderungen im Finanzbereich, sodass der bisher not-
wendige Parallelbetrieb von Berichts- und Steuerungssystemen nach HGB, IFRS, 
Solvency II und für die Steuerbemessung überflüssig wird. Zentrales Element 
eines neuen Ansatzes sollte die Entwicklung eines einheitlichen Bilanzierungs-
werks sein, das als Grundlage für Rechnungslegung, Besteuerung und Aufsicht 
dient und dabei eine einheitliche Datennutzung ermöglicht.

Die entlastende Wirkung der Einheitsbilanz wird sich nicht kurzfristig realisieren 
lassen, da die Annäherung der einzelnen Systeme nur schrittweise erfolgen kann. 
Umso wichtiger ist es, dass die neue Bundesregierung eine Überprüfung der beste-
henden Bilanzierungssysteme zeitnah einleitet und einen entsprechenden Impuls 
bei der EU-Kommission setzt.

Übergreifendes
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Das Bekenntnis zum Bürokratieabbau und zu einer Ver-
einfachung des Steuerrechts ist in der Politik in den 
letzten Jahren immer mehr zu einem bloßen Lippen-
bekenntnis geworden. Statt das Steuerrecht zu verein-
fachen und die Befolgungskosten zu verringern, wurde 
ein immer größerer Bürokratieaufwand bei den Steu-
erpflichtigen, aber auch bei der Finanzverwaltung 
produziert. Jedes Jahr kommen gesetzliche Regelun-
gen hinzu. So wurde aktuell beispielsweise mit dem 
Mindeststeuergesetz ein gänzlich neues Steuersystem 
geschaffen, dessen Implementierung und Befolgung 
die betroffenen Unternehmen vor immense Heraus-
forderungen stellt.

Eine Inventur der bestehenden Vorschriften erscheint 
deshalb geboten. Nicht nur Verwaltungsanweisungen, 
sondern auch Gesetze sollten regelmäßig evaluiert und 
auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit hin überprüft 
werden.

Thema 1:	 Besteuerungsverfahren effizienter 
ausgestalten

Nach wie vor besteht Handlungsbedarf bei der Digita-
lisierung des Besteuerverfahrens.

Eine Digitalisierung und Vereinfachung könnte unter 
anderem durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

•	 digitale Übermittlung von Steuerbescheiden für 
alle Steuerarten mit strukturierten Datensätzen;

•	 E-Bilanz: Zulassung eines Wahlrechts für 
anschlussgeprüfte Unternehmen, für die Über-
mittlung entweder eine unternehmensindividuelle 
Form oder die Taxonomie der Finanzverwaltung 
verwenden zu dürfen;

•	 Schaffung eines zentralen standardisierten digita-
len Kommunikationswegs sowie einer Datenaus-
tauschplattform inklusive Datenschnittstellen.

Darüber hinaus sollte das Instrument der Selbstveran-
lagung über die Umsatzsteuer hinausgehend auch im 
Bereich der Ertragsteuern genutzt werden. Gerade bei 
der Gewerbesteuer mit den zahlreichen Erklärungen 
und Bescheiden ließe sich in Kombination mit einem 
One-Stop-Shop das Verfahren erheblich vereinfachen.

Thema 2:	 Betriebsprüfungen beschleunigen

Betriebsprüfungen in Deutschland dauern zu lange 
und beginnen zu spät. Das geht auf Kosten der unter-
nehmerischen Planungssicherheit, da Steuerfälle lange 
offen bleiben.

Verfügen Unternehmen über ein eingeführtes und 
gelebtes Steuerkontrollsystem, sollten bei Betriebsprü-
fungen nicht mehr Prüfungen von einzelnen Geschäfts-
vorfällen im Vordergrund stehen, sondern eine System-
prüfung. Der Gesetzgeber hat Ende 2022 in Art. 97 § 38 
EGAO die Möglichkeit geschaffen hat, alternative Prü-
fungsmethoden zu erproben und dabei Erleichterun-
gen für künftige Betriebsprüfungen zuzusagen. Von 
dieser Möglichkeit sollten die Finanzbehörden nun 
aber auch Gebrauch machen. Einen dahingehenden 
Antrag des Steuerpflichtigen sollte die Finanzverwal-
tung nur in Ausnahmefällen ablehnen dürfen.

Daneben würde eine Verkürzung der Ablaufhemmung 
bei Betriebsprüfungen gemäß § 171 Abs. 4 Satz 3 AO 
von derzeit fünf auf etwa zwei Jahre dazu führen, dass 
Steuerfälle schneller endgültig abgeschlossen werden 
könnten.

Thema 3:	 Mitteilungs-, Mitwirkungs- und 
Meldepflichten auf ein Mindestmaß zurückbauen

Die insbesondere mit Betriebsprüfungen in Zusam-
menhang stehenden Mitteilungs-, Mitwirkungs- und 
Meldepflichten stellen Unternehmen regelmäßig vor 
große Herausforderungen. Sie binden zunehmend 
administrative und finanzielle Unternehmensressour-
cen. Ebenso sind die Unternehmen dem Risiko ausge-
setzt, bei nicht oder unvollständiger Erfüllung dieser 
weitgehenden Pflichten unter Umständen empfind-
liche finanzielle Sanktionen hinnehmen zu müssen.

Als Beispiel hierfür dient die seit dem 1. Januar 2025 
geltende Verpflichtung zur Einreichung einer Über-
sicht über die gruppeninternen Geschäftsvorfälle eines 
multinationalen Konzerns innerhalb von 30 Tagen 
nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (Verrech-
nungspreismatrix, § 90 Abs. 3 bis 4 AO). Eine Abschaf-
fung derartiger Regelungen würde die Unternehmen 
spürbar entlasten.

Steuerrecht
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Es sollten aber auch keine neuen, zusätzlichen Mittei-
lungspflichten eingeführt werden, wie zum Beispiel 
die in letzter Zeit diskutierte Einführung einer Melde
pflicht über innerstaatliche Steuergestaltungen.

Thema 4:	 Umsatzsteuerorganschaft reformieren

Versicherungsunternehmen erbringen umsatzsteuer-
befreite Versicherungsleistungen gegenüber ihren Kun-
den. Aufgrund dessen können sie die ihnen in Rech-
nung gestellte Vorsteuer nicht wie andere Unterneh-
men vom Finanzamt erstatten lassen. Gleichzeitig sind 
Versicherungsunternehmen regulatorisch gezwun-
gen, die von ihnen betriebenen Versicherungsspar-
ten in unterschiedlichen Unternehmen zu betreiben 
(sog. Spartentrennung). Zur Vermeidung einer über-
mäßigen umsatzsteuerlichen Belastung bilden Ver-
sicherungsunternehmen daher regelmäßig eine sog. 
Umsatzsteuerorganschaft im Rahmen ihrer Konzern-
struktur, sodass der Leistungsaustausch innerhalb des 
Konzerns nicht umsatzsteuerbar ist. Die Anforderun-
gen an die Umsatzsteuerorganschaft sind dabei in den 
letzten Jahren durch die Rechtsprechung immer höher 
gelegt worden.

Die Umsatzsteuerorganschaft sollte rechts- und 
zukunftssicher gesetzlich neu geregelt werden. Sie 
sollte auf Antrag möglich sein. Die Eingliederungs-
anforderungen sollten weniger restriktiv und damit 
erfüllbar ausgestaltet werden (z. B. wie in Italien, wo der 
Schwerpunkt auf eine finanzielle Eingliederung gelegt 
wird). Die Umsatzsteuerorganschaft sollte im Sinne der 
Rechtsformneutralität künftig auch zwischen Versi-
cherungsvereinen auf Gegenseitigkeit möglich sein.

Thema 5:	 Erbschaftsteuerliche Anzeigepflichten 
für Versicherungsunternehmen begrenzen

Versicherungsunternehmen müssen gemäß § 33 Abs. 3 
ErbStG der Finanzverwaltung anzeigen, wenn sie Versi-
cherungssummen oder Leibrenten einer anderen Per-
son als dem Versicherungsnehmer auszahlen. Für Kapi-
talversicherungen und Rentenversicherungen gibt es 
eine Meldegrenze von 5.000 Euro (§ 3 Abs. 3 ErbStDV). 
Erst wenn der auszuzahlende Betrag darüber liegt, 
muss gemeldet werden.

Um den Meldeaufwand zu verringern, sollte die Melde-
grenze in § 3 Abs. 3 ErbStDV von derzeit 5.000 Euro auf 
20.000 Euro angehoben werden. Dies ist auch deshalb 

sinnvoll, weil bei Erbschaften und Schenkungen nach 
§ 16 ErbStG ein Freibetrag von mindestens 20.000 Euro 
zur Anwendung kommt und kleinere Zuwendungen 
ohnehin steuerfrei bleiben. Dadurch würden die Anzei-
gen stärker auf steuerlich relevante Sachverhalte zuge-
schnitten. Des Weiteren sollte – etwa in Anlehnung an 
§ 50c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG – gesetzgeberisch klarge-
stellt werden, dass eine Anzeigepflicht für eine Kapi-
talversicherung oder Leibrente nur dann besteht, wenn 
der Auszahlungsbetrag selbst die Meldegrenze über-
schreitet. Das heißt, andere Auszahlungen müssen 
bei der Prüfung, ob eine Meldepflicht besteht, nicht 
berücksichtigt werden. Dies hätte einen merklichen 
Bürokratieabbau bei den Versicherungsunternehmen 
wie auch bei der Finanzverwaltung zur Konsequenz 
und würde das Steuerverfahren vereinfachen.

Thema 6:	 Abwehrmaßnahmen zurückführen

Unter dem Banner der „Steuerfairness“ hat sich die 
Steuergesetzgebung in letzter Zeit insbesondere auf 
immer neue Anti-Missbrauchsregelungen fokussiert. 
Das Steuerrecht wurde in der Folge immer kompli-
zierter und aufwändiger zu administrieren. Auch die 
im Sommer 2023 vom Bundesministerium der Finan-
zen (BMF) eingesetzte Expertenkommission „Verein-
fachte Unternehmenssteuer“ sieht viele der Anti-Miss-
brauchsvorschriften kritisch (Abschlussbericht der 
Expertenkommission „Vereinfachte Unternehmens-
steuer“, 2. Aufl. November 2024, S. 133 ff.).

AStG-Hinzurechnungsbesteuerung zurückführen
Künftig muss der Befolgungsaufwand wieder stärker in 
den Blick genommen werden. Bestehende Anti-Miss-
brauchsregelungen sollten auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis mit den Steuereinnahmen überprüft und auf 
das erforderliche Maß zurückgeführt werden. Das 
gilt maßgeblich für die Hinzurechnungsbesteuerung 
nach dem Außensteuergesetz (AStG). Danach werden 
niedrig besteuerte Auslandsgewinne in Deutschland 
nachbesteuert. EU-rechtlich gefordert ist das eigent
lich nur für beherrschte Auslandsgesellschaften. Das 
deutsche Gesetz geht in § 13 AStG deutlich darüber hin-
aus und sieht eine Hinzurechnungsbesteuerung sogar 
für Kleinstbeteiligungen unter 1 Prozent vor. Die Norm 
ist von den Unternehmen nur mit großem Aufwand 
administrierbar. Der zweiten Diskussionsentwurf des 
BMF für ein Mindeststeueranpassungsgesetz aus dem 
Dezember 2024 sah deshalb eine Abschaffung des § 13 
AStG vor. Dieser Vorschlag sollte gesetzlich umgesetzt 
werden.
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Korrespondenzregeln zurückführen (§ 50d Abs. 9 
EStG)
Zu praktischen Schwierigkeiten führen auch die Kor-
respondenzregeln im deutschen Steuerrecht. Diese 
machen die Anwendung deutschen Steuerrechts von 
der steuerlichen Behandlung im Ausland abhängig. 
Dadurch sollen Lücken bei der Besteuerung grenzüber-
schreitender Sachverhalte vermieden werden. Aller-
dings verursachen diese Regeln hohen Befolgungsauf-
wand, weil Sachverhalte einschließlich derer steuerli-
chen Behandlung im Ausland untersucht werden müs-
sen. Das gilt etwa für die sog. Switch-Over-Klausel des 
§ 50d Abs. 9 EStG. Danach kann die in einem Doppelbe-
steuerungsabkommen eigentlich vorgesehene Steuer-
freistellung der Gewinne einer ausländischen Betriebs-
stätte versagt werden, wenn aus deutscher Sicht im 
Ausland nicht zutreffend besteuert wird. Praktische 
Probleme bereitet die Vorschrift, weil schon eine teil-
weise Nichtbesteuerung der Betriebsstättengewinne 
genügt und deshalb der Steuerpflichtige prüfen muss, 
ob einzelne Einnahmen oder Ausgaben anders behan-
delt werden als nach deutschem Recht. Eine derart ato-
misierende Betrachtung der Betriebsstätteneinkünfte 
ist schwer administrierbar. Darüber hinaus kann es in 
bestimmten Fällen zu Doppelbesteuerungen kommen. 
§ 50d Abs. 9 EStG sollte vereinfacht und der Anwen-
dungsbereich auf wesentliche Fälle drohender Nichtbe-
steuerung ausländischer Einkünfte reduziert werden.

Korrespondenzregeln zurückführen (§ 8b Abs. 1 
Satz 2 KStG; § 8 Abs. 1 Nr. 7 AStG)
Ein weiterer Fall einer schwer zu administrierenden 
Korrespondenzregel ist § 8b Abs. 1 Satz 2 KStG. Auch 
hier wird die Anwendung des deutschen Steuerrechts 
von der Behandlung eines Vorgangs im Ausland abhän-
gig gemacht. Die Vorschrift macht die nach deutschem 
Steuerrecht vorgesehene Steuerbefreiung von Gewin-
nausschüttungen beim Empfänger in Deutschland 
davon abhängig, dass die Ausschüttung bei der zah-
lenden Gesellschaft im Ausland steuerlich nicht abge-
zogen wurde. Hiermit soll u. a. eine Nichtbesteuerung 
vermieden werden, die dadurch eintritt, dass eine Divi-
dende durch den ausländischen Staat als Zinszahlung 
qualifiziert wurde. Um derartige Qualifikationskon-
flikte innerhalb der EU zu verringern, sollte der Begriff 
der Gewinnausschüttung in der Mutter-Tochter-Richt-
linie harmonisiert werden, statt dem Steuerpflichti-
gen die Recherche und Dokumentation ausländischen 
Rechts zu überbürden.

Anwendungsprobleme ergeben sich erst recht aus der 
vergleichbaren Korrespondenzregel in § 8 Abs. 1 Nr. 7 
AStG. Betroffen sind hier Zahlungen an ausländische 
Beteiligungen, die auf Qualifikationskonflikte zu prü-
fen sind. Es geht in der Regel also um rein ausländi-
sche Sachverhalte. Die Regelung sollte im Hinblick auf 
die Ermittlungsschwierigkeiten abgeschafft werden.

Thema 7:	 Umstrukturierungshindernisse 
abbauen

Unternehmen müssen in der Lage sein, in einem dyna-
mischen Wirtschaftsumfeld ihre Strukturen anzupas-
sen. Das Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) erkennt 
dies an, indem es für Umstrukturierungsvorgänge Steu-
erneutralität herstellt. Allerdings sind internationale 
Sachverhalte nicht ausreichend erfasst, die Regelun-
gen teilweise mit Rechtsunsicherheiten behaftet und 
wegen übermäßiger Anti-Missbrauchsvorschriften sehr 
komplex.

Bestehende steuerliche Hemmnisse im UmwStG soll-
ten abgebaut werden, vor allem durch:

•	 Weitere Internationalisierung der Regelungen 
durch Absenkung der Vergleichbarkeitsanforde-
rungen in § 1 UmwStG.

•	 Eine Entschärfung des Teilbetriebserfordernisses.
•	 Verzicht auf die Schädlichkeit eines Gesamtplans 

bei Einbringungen.
•	 Entschärfung der zu weitgehenden Sperrfris-

ten und schädlichen Tatbestände bei Spaltungen 
in § 15 UmwStG und nach Einbringungen in § 22 
UmwStG.

•	 Ermöglichung des Verlustübergangs zwischen 
Kapitalgesellschaften.

Des Weiteren sollten die Möglichkeiten der Buchwer-
tübertragung zwischen Personengesellschaften und 
ihren Gesellschaftern in § 6 Abs. 5 EStG und § 16 Abs 3 
EStG sinnvoll erweitert werden.

Auch durch eine Reform der Grunderwerbsteuer kön-
nen steuerliche Hemmnisse für Umstrukturierungen 
abgebaut werden. Hier ist insbesondere eine Auswei-
tung der Konzernklausel in § 6a GrEStG angezeigt. 
Außerdem muss das Problem unsystematischer Dop-
pelbesteuerungen gelöst werden. Dazu kann es bei einer 
Übertragung von Anteilen an einer grundbesitzenden 
Gesellschaft kommen, wenn das schuldrechtliche 
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Verpflichtungsgeschäft (das sog. Signing) und der Über-
gang der Anteile (das sog. Closing) zeitlich auseinan-
derfallen. Erforderlich ist deshalb eine Klarstellung in 
§ 1 GrEStG, wonach in diesen Fällen nur ein einziges 
Mal Grunderwerbsteuer ausgelöst wird.

Thema 8:	 Ertragsteuerliche Organschaft 
reformieren

In der Körperschaft- und Gewerbesteuer gibt es die 
Möglichkeit, mehrere Konzernunternehmen mittels 
einer Organschaft zusammenzufassen. Gewinne und 
Verluste verschiedener Gesellschaften können dadurch 
verrechnet werden. Voraussetzung ist das Bestehen 
eines Gewinnabführungsvertrags. Dieser muss eine 
Laufzeit von mindestens fünf Jahren aufweisen, zivil-
rechtlich wirksam sein und während seiner gesamten 
Laufzeit tatsächlich durchgeführt werden. Die ertrag
steuerliche Organschaft ist aufgrund dieser Anforde-
rungen streitanfällig und mit Rechtsunsicherheiten 
behaftet. Deutschland nimmt mit dem Erfordernis 
eines Gewinnabführungsvertrags international eine 
Sonderstellung ein. In ausländischen Gruppenbesteu-
erungssystemen ist dies unbekannt.

Die derzeitige ertragsteuerliche Organschaft sollte 
durch ein einfaches Gruppenbesteuerungssystem 
ersetzt werden. Dazu gehört insbesondere, dass die 
Voraussetzung eines Gewinnabführungsvertrags 
abgeschafft wird. Stattdessen sollte an das Erreichen 
bestimmter Beteiligungsschwellen und an einen Antrag 
angeknüpft werden, um die Vorteile einer Gruppenbe-
steuerung in Anspruch nehmen zu können.

Thema 9:	 Gewerbesteuer reformieren

Die Gewerbesteuer ist mit ihrer eigenen Bemessungs-
grundlage infolge ihrer Eigenschaft als Objektsteuer 
ein Fremdkörper in der Unternehmensbesteuerung. 
Darum ist sie gerade bei den Überlegungen zur Einfüh-
rung einer gemeinsamen Europäischen Körperschaft-
steuerbemessungsgrundlage ein Harmonisierungs-
hemmnis. Auch lässt der Gesetzgeber keine Anrech-
nung ausländischer Steuern auf die Gewerbesteuer zu 
und provoziert somit Doppelbesteuerungen.

Die beste Lösung wäre es, die bisherige Gewerbesteuer 
durch eine kommunale Zuschlagssteuer zu ersetzen. So 
würde bei den Kommunen weiterhin eine Beteiligung 

an den Ertragsteuern verbleiben und würden die Unter-
nehmen zugleich erheblich von Steuererklärungsbüro-
kratie entlastet. Als Minimallösung sollten aber zumin-
dest die Hinzurechnungs- und Kürzungstatbestände 
reduziert und die Bemessungsgrundlage an die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer angeglichen werden. 
Auch verfahrenstechnisch besteht erhebliches Verein-
fachungspotenzial. Die Digitalisierung der Gewerbe-
steuerbescheide sollte vorangetrieben und das Verfah-
ren perspektivisch durch eine Selbstveranlagung abge-
löst werden.

Thema 10:	 Einlagenrückgewähr im Auslandsfall 
vereinfachen

Die Rückgewähr von Einlagen ist nach der Systematik 
des deutschen Steuerrechts steuerneutral. Das gilt im 
Prinzip auch für ausländische Gesellschaften. Das der-
zeitige Regelungssystem benachteiligt allerdings Betei-
ligungen an ausländischen Gesellschaften. Grund hier-
für ist, dass die gesetzlichen Regelungen in den §§ 27 
ff. des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) auf inländi-
sche Sachverhalte ausgerichtet sind. So stellt § 27 Abs. 1 
KStG für den Nachweis einer Einlagenrückgewähr auf 
die Zusammensetzung des bilanziellen Eigenkapitals 
und den Bestand des sog. steuerlichen Einlagekontos 
nach deutschem Steuerrecht ab. Beides ist aber nur bei 
im Inland unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalge-
sellschaften vorhanden. Für Beteiligungen an auslän-
dischen Kapitalgesellschaften sind die Anforderun-
gen oft nicht oder nur durch aufwändige Ermittlungen 
und Überleitungsrechnungen in deutsches Steuerrecht 
erfüllbar. Die Regelung läuft damit im Auslandsfall oft-
mals faktisch leer. Zurückgewährte Einlagen werden 
damit als Gewinnausschüttung behandelt und unge-
rechtfertigt versteuert. Die mit dem Jahressteuergesetz 
2022 durchgeführte Änderung des § 27 Abs. 8 KStG löst 
das Problem nur ansatzweise.

Die Regelungen zur Einlagenrückgewähr in den §§ 27 ff. 
KStG sollten deshalb unbedingt internationalisiert und 
grundlegend vereinfacht werden. Insbesondere müs-
sen Anteilseigner in den Stand gesetzt werden, selbst 
eine Einlagenrückgewähr geltend zu machen und das 
Vorliegen einer Einlagenrückgewähr einfach und prak-
tikabel zu belegen.
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Thema 11:	 Versicherungsteuer- und 
Feuerschutzsteueranmeldungen einmal pro Jahr

Gemäß Versicherungsteuer- und Feuerschutzsteuerge-
setz müssen Versicherer als Steuerentrichtungsschuld-
ner bisher grundsätzlich monatlich ihre Versicherung-
steuer- und Feuerschutzsteueranmeldungen abgeben. 
Der Gesetzgeber sieht bisher nur in Ausnahmefällen 
längere Anmeldungszeiträume vor (Kalenderviertel-
jahr bzw. Kalenderjahr).

Sowohl für die Versicherer als auch für die Finanzver-
waltung würde der bürokratische Aufwand, der mit der 
Erstellung und Auswertung der jeweils 24 Steuererklä-
rungen pro Versicherer jährlich verbunden ist, erheb-
lich reduziert, wenn künftig als Regelanmeldezeitraum 
auf das Kalenderjahr, zumindest aber auf das Kalen-
dervierteljahr umgestellt werden würde. Sofern durch 
eine entsprechende gesetzliche Anpassung temporäre 
unterjährige Steuerausfälle befürchtet werden, könnte 
dem z. B. durch ein quartalweises und pauschales Steu-
ervorauszahlungsverfahren begegnet werden.
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Das Aufsichtsrecht ist für den Versicherungsbereich 
weitgehend auf europäischer Ebene harmonisiert. 
Umso nachteiliger wirken nationale Verschärfungen 
und Sonderregelungen, die über die europäischen 
Regelungen hinausgehen (sog. Goldplating). Sie füh-
ren neben unnötigen bürokratischen Hürden zu höhe-
ren Kosten und damit Wettbewerbsnachteilen deut-
scher Versicherungsunternehmen.

Thema 1:	 Nationale Verschärfungen zur DORA-
Verordnung streichen

Mit der Verordnung (EU) 2022/2554 über die digitale 
operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital Ope-
rational Resilience Act, DORA; ABl. EU Nr. L 333 vom 
27.12.2022, S. 1), hat die Europäische Union eine finanz-
sektorweite Regulierung für die Themen Cybersicher-
heit, IKT-Risiken und digitale operationale Resilienz 
geschaffen.

Mit Inkrafttreten von Artikel 11 des Finanzmarkt-
digitalisierungsgesetzes (BGBl. 2024 I Nr. 438 vom 
27.12.2024) wurde auf nationaler Ebene in § 35 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 10 VAG die Jahresabschlussprüfung von Ver-
sicherungsgesellschaften um die Prüfung der Einhal-
tung der DORA-Verordnung erweitert. Die Jahres-
abschlussprüfer sollen nun nicht nur den Jahresab-
schluss prüfen, sondern auch noch die Einhaltung 
der Anforderungen der DORA-Verordnung. Dies führt 
zum erheblichen Mehraufwand und deutlichen Kos-
tensteigerungen für die Jahresabschlussprüfung. In der 
DORA-Verordnung ist eine solche Prüfungspflicht nicht 
vorgesehen. Gleichzeitig wurden die unternehmens-
spezifischen DORA-Anforderungen auch auf reine Ver-
sicherungsholdinggesellschaften in § 293 Abs. 5 VAG 
ausgeweitet, obwohl diese Gesellschaften gerade keine 
Risikoträger sind und daher aus dem Anwendungsbe-
reich der europäischen DORA-Verordnung ausgenom-
men sind.

Bei beiden Regelungen handelt es sich um rein nati-
onale Verschärfungen gegenüber den europäischen 
Vorgaben. Sowohl die Prüfung der DORA-Anforde-
rungen bei Versicherungsunternehmen durch den 
Jahresabschlussprüfer als auch die Erweiterung des 

Adressatenkreises auf reine Versicherungsholdingge-
sellschaften sollte im nationalen Recht wieder gestri-
chen werden.

Thema 2:	 Funktion des 
Ausgliederungsbeauftragten streichen

Mit Verabschiedung des Rundschreibens 2/2017 (VA) 
- Mindestanforderungen an die Geschäftsorganisa-
tion von Versicherungsunternehmen (MaGo) hat die 
Aufsichtsbehörde BaFin in Abschnitt 13.5 die Funk-
tion des Ausgliederungsbeauftragten geschaffen. Der 
Ausgliederungsbeauftragte soll im Fall der Ausgliede-
rung einer Funktion oder Versicherungstätigkeit die 
Leistung des Dienstleisters unabhängig und objektiv 
beurteilen und hinterfragen. Die aufsichtsbehördli-
che Anforderung der Einrichtung einer solchen Funk-
tion geht über die gesetzlichen Vorgaben des europä-
ischen Solvency-II-Regelwerks und dessen nationaler 
Umsetzung im VAG hinaus. Demnach bleibt ein Versi-
cherungsunternehmen, das Funktionen oder Versiche-
rungstätigkeiten ausgliedert, für die Erfüllung aller auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften und Anforderungen ver-
antwortlich. Wie die dafür notwendige Überwachung 
des Dienstleisters sichergestellt wird (z. B. durch ein 
zentrales Ausgliederungsmanagement), sollte den Ver-
sicherungsunternehmen überlassen bleiben.

Die nationale aufsichtsbehördliche Anforderung an die 
Funktion des Ausgliederungsbeauftragten sollten auf-
gegeben werden. Sie geht über die gesetzlichen Vorga-
ben hinaus, engt die Gestaltungsspielräume von Ver-
sicherungsunternehmen unnötig ein und führt insbe-
sondere bei konzerninternen Ausgliederungen zu büro-
kratischen Konstellationen ohne Mehrwert.

Thema 3:	 Vorabgenehmigungspflicht von 
Sub-Delegationen streichen

Wir regen weiter an, die Forderung nach Vorabgeneh-
migung einer Sub-Delegation in Rn. 221 MaGo-Entwurf 
bei wichtigen Funktionen oder Versicherungstätigkei-
ten zu streichen. Neben der fehlenden gesetzlichen 
Grundlage für ein Genehmigungserfordernis und dem 

Aufsichtsrecht
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fortbestehenden Wertungswiderspruch zur BaFin-Auf-
sichtsmitteilung zu Auslagerungen an Cloud-Anbie-
tern, die eine Informationsverpflichtung des Dienstleis-
ters und das Recht zur Beendigung der Dienstleistungs-
beziehung durch das auslagernde Unternehmen im Fall 
der Verweigerung des Einverständnisses mit einer Wei-
terauslagerung ausreichen lässt, wird zur Begründung 
ergänzend auf die Vorgaben für eine Unterauftrags-
vergabe bei wichtigen oder kritischen Funktionen 
nach DORA verwiesen. Weder die Verordnung selbst 
noch der Entwurf der von der EU-Kommission erstell-
ten technischen Regulierungsstandards zur Unterauf-
tragsvergabe sehen eine Pflicht zur Vorabgenehmigung 
durch die Geschäftsleitung vor. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum die BaFin hier einen strengeren Maß-
stab anlegt.

Thema 4:	 Versicherungsberichterstattungs-
Verordnung (BerVersV) straffen

Um Versicherungsunternehmen im Berichtswesen 
wirksam zu entlasten, sollte sichergestellt werden, dass 
die Daten nur dann erhoben werden, wenn sie tatsäch-
lich erforderlich sind und nicht aus anderen Quellen 
bezogen werden können. Das gilt insbesondere für das 
aufsichtliche Berichtswesen.

Unter dem europäischen Aufsichtsregime Solvency II 
sind Versicherer seit 2016 verpflichtet, den Aufsichts-
behörden auf Quartals- und Jahresbasis standardisierte 
Informationen zur Finanzausstattung, zum Versiche-
rungsgeschäft und zu Kapitalanlagen zu übermitteln. 
Auf diese Weise soll das Risiko der Insolvenz eines 
Versicherers verringert werden. Gleichzeitig dient die 
Richtlinie der Harmonisierung des Aufsichtsrechts im 
europäischen Binnenmarkt.

Der Umfang der quartals- und jahresweise im Rahmen 
des europäischen Regimes an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu meldenden 
Informationen und Daten ist erheblich und erstreckt 
sich über zahlreiche Berichtsformulare (sogenannte 
Quantitative Reporting Templates – QRTs). Gleichzei-
tig fordert die BaFin, dass Versicherer weiterhin den 
rein nationalen Berichtspflichten nach der Verord-
nung über die Berichterstattung von Versicherungs-
unternehmen gegenüber der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Versicherungsberichterstat-
tungs-Verordnung – BerVersV) nachkommen. Auch 
hier werden die Daten zur Finanzausstattung, zum 

Versicherungsgeschäft und zur Kapitalanlage abge-
fragt. Zumindest betreffend die Daten zur Finanz-
ausstattung und zum Versicherungsgeschäft bleibt 
es unklar, warum die aufsichtliche Beurteilung der 
Solvabilität und der langfristigen Risikotragfähig-
keit eines Versicherers nicht aus den bereits äußerst 
detaillierten europäischen Berichtsformularen nach 
Solvency II abgeleitet werden kann. Diese liefern 
umfassende Informationen, die eine fundierte Bewer-
tung ermöglichen sollten. Darüber hinaus enthalten 
sowohl die Geschäftsberichte als auch die HGB-Prü-
fungsberichte der Gesellschaften detaillierte buchwert-
bezogene Informationen. Da diese der Aufsicht bereits 
vorliegen, könnten sie als Substitut für die im Rahmen 
des nationalen Aufsichtsregimes gesondert abgefrag-
ten buchwertbezogenen Daten herangezogen werden.

Darüber hinaus sieht die BerVersV an bestimmten Stel-
len ergänzende Erläuterungen in Anlagen vor. Diese 
könnten dadurch entfallen, dass die Tabellen leicht 
erweitert werden. Wir verweisen diesbezüglich auf 
unsere Ausführungen in unserer Stellungnahme zum 
Entwurf der siebten Verordnung zur Änderung von Ver-
ordnungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz.

Im Zuge der Bürokratieabbau-Initiative sollte daher 
überprüft werden, ob alle Nachweisformulare nach Ber-
VersV zum Erfüllen des Aufsichtszwecks tatsächlich 
notwendig sind. Anforderungen an Informationen, die 
seit der Erstanwendung von Solvency II im Jahr 2016 
über andere Meldewege erhältlich sind, sollten grund-
sätzlich aufgehoben werden.

Thema 5:	 Pflicht zur handschriftlichen 
Unterzeichnung des Geschäftsberichts durch alle 
Mitglieder des Aufsichtsrats abschaffen

Die Verordnung über die Berichterstattung von Versi-
cherungsunternehmen gegenüber der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (Versicherungsbe-
richterstattungs-Verordnung – BerVersV) sieht nach 
§ 16 Abs. 2 BerVersV derzeit eine Unterzeichnung 
der bei der BaFin einzureichenden Ausfertigung des 
Geschäftsberichts durch alle Mitglieder des Aufsichts-
rats vor. Die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder kann 
je nach Rechtsform und Satzung des Versicherungs-
unternehmens variieren und bei Aktiengesellschaf-
ten (AGs) bis zu 21 Mitglieder betragen. Diese Vorgabe 
führt zu einem unverhältnismäßig hohen prozessua-
len Aufwand.
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Daher sollte in Erwägung gezogen werden, die Rege-
lung entweder vollständig aufzuheben oder auf die 
Unterzeichnung durch den Vorsitzenden des Aufsichts-
rats zu beschränken.

Thema 6:	 Solvency-II-Änderungsrichtlinie ohne 
Verschärfungen umsetzen

Im Zuge des Solvency-II-Reviews wurde am 8. Januar 
2025 die entsprechende Änderungsrichtlinie im 
EU-Amtsblatt veröffentlicht (ABl. EU Nr. L 2025/2 
vom 08.01.2025). Damit stehen aktuell die Überar-
beitung der Delegierten Verordnung sowie mehrerer 
technischer Standards aus, aber auch die Umsetzung 
der Richtlinie in das nationale Recht der EU-Mitglied-
staaten. Bei dieser Implementierung der Änderungs-
richtlinie gibt es mehrere Aspekte, bei denen die Mit-
gliedstaaten explizit Möglichkeiten zu einer individu-
ell auf das jeweilige Land zugeschnittenen Ausgestal-
tung erhalten.

Es ist daher sehr wichtig, dass bei der Umsetzung der 
Richtlinie in das VAG die Auswirkungen dieser Aspekte 
auf die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Versicherer 
beachtet werden. Zusätzliche Anforderungen und 
Belastungen würden sich hier negativ auswirken und 
sollten deshalb unbedingt vermieden werden. Inso-
fern wäre eine richtlinientreue Umsetzung ohne nati-
onale Verschärfungen die beste Möglichkeit, die Wett-
bewerbsfähigkeit deutscher Versicherungsunterneh-
men sicherzustellen.

Thema 7:	 Versicherer aus 
dem Anwendungsbereich des 
Millionenkreditmeldewesen herausnehmen

Die deutsche Bankenaufsicht wollte ursprünglich das 
Millionenkreditmeldewesen bis Ende 2023 einstellen. 
Dies wurde jedoch verschoben und eine Abschaffung 
wird nunmehr frühestens mit der Einführung des Inte-
grated Reporting Framework für Banken (IReF) in Erwä-
gung gezogen. Der Beginn der Meldungen im Rahmen 
von IReF ist nun für das vierte Quartal 2029 vorgesehen.

Das Millionenkreditmeldewesen verursacht einen 
hohen Melde- und Kostenaufwand für Versicherer, 
obwohl diese bereits einem umfassenden Berichts- und 

Meldewesen gegenüber der Versicherungsaufsicht 
unterliegen. Um Fortschritte in Bezug auf den ange-
strebten Bürokratieabbau zu erzielen, regen wir an, 
grundsätzlich zu prüfen, ob Versicherer aus dem 
Anwendungsbereich des Millionenkreditmeldewe-
sens nach § 14 KWG herausgenommen werden könnten.

Aufgrund der umfassenden Berichts- und Meldepflich-
ten der Versicherer unter Solvency II besteht bereits 
ausreichende Transparenz gegenüber der Versiche-
rungsaufsicht zu den Kapitalanlagen der Versicherer. 
Kapitalanlagen werden nicht nur im Rahmen des Mel-
dewesens in der Säule 3 von Solvency II granular berich-
tet; zusätzlich müssen weitere umfangreiche Meldun-
gen zur Überwachung des Sicherungsvermögens an 
die BaFin berichtet werden. Zudem dient das Millio-
nenkreditmeldewesen der Überwachung des Ausfall-
risikos bei Banken, hingegen nicht der Überwachung 
der Kapitalanlagen von Versicherern. Es passt insoweit 
nicht für Versicherer, die ihre Kapitalanlagen auf der 
Aktivseite bilanzieren und damit nur ein Kapitalan-
lagerisiko eingehen. Das Millionenkreditmeldewesen 
stellt somit eine zusätzliche Belastung für Versicherer 
ohne entsprechenden Mehrwert dar.

Thema 8:	 Treuhänder-Rundschreiben 
vereinfachen und erleichtern

Das Treuhänder-Rundschreiben 3/2016 entspricht 
nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten in der Kapi-
talanlage. Die Vorschriften sind teilweise veraltet und 
decken Aspekte der fortschreitenden Digitalisierung 
nicht ab. Vor allem aber ist der Verwaltungsaufwand für 
die Unternehmen durch die Einbindung des Treuhän-
ders in sämtliche Kapitalanlagenprozesse sehr hoch, 
ohne dass dem ein entsprechender Nutzen gegenüber-
steht. Sie stellt zudem bei verschiedenen Assetklassen 
auch einen Wettbewerbsnachteil für Versicherer dar. 
Mit Blick auf die umfassenden Anforderungen des Risi-
komanagements unter Solvency II und den Sinn und 
Zweck der Treuhänder-Funktion halten wir deutliche 
Verschlankungen und Erleichterungen bei den Treu-
händerprozessen für möglich, sinnvoll und angemes-
sen, ohne dass es dadurch zu einer Verringerung der 
Überwachungsqualität durch den Treuhänder kommen 
würde. Insgesamt sehen wir einen großen Bedarf, das 
Kosten- und Nutzenverhältnis der Treuhänderfunk-
tion in Einklang zu bringen.
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Datenschutz
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Das Datenschutzrecht stellt insbesondere seit Inkraft-
treten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Unternehmen und ihre Kunden vor neue Herausforde-
rungen. Auch wenn die Versicherungswirtschaft einen 
starken Datenschutz unterstützt und für erforderlich 
hält, führen insbesondere die engen Interpretationen 
und Abstimmungsschwierigkeiten der Datenschutzbe-
hörden zu großen Problemen. Damit der Datenschutz 
dem beabsichtigten Bürokratieabbau nicht entgegen-
steht, gibt es aus Sicht der in Deutschland tätigen Ver-
sicherer Nachbesserungsbedarf. Doch auch um die 
Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland aufrechtzuer-
halten, sollten die ohnehin schon sehr strengen Vor-
gaben durch die europäische DSGVO nicht auch noch 
auf nationaler Ebene zusätzlich erschwert werden. Viel-
mehr sollten die vorhandenen Spielräume der DSGVO 
genutzt werden und eine einheitliche Auslegung ange-
strebt werden. Aus Sicht der deutschen Versicherungs-
wirtschaft besteht besonders dringender Verbesse-
rungsbedarf in Bezug auf die nachstehenden Themen:

Thema 1:	 Zuständigkeiten der 
Datenschutzaufsicht konzentrieren

Die Datenschutzaufsicht in Deutschland ist derzeit 
auf 17 Landesdatenschutzbehörden und die Bundes-
beauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit (BfDI) verteilt. Diese föderale Struktur führt 
zu erheblichen Herausforderungen und Ineffizienzen, 
die insbesondere Unternehmen betreffen. Die unter-
schiedlichen Interpretationen und Umsetzungen der 
Datenschutzvorschriften bei vergleichbaren Konstella-
tionen durch die einzelnen Landesbehörden führen zu 
Rechtsunsicherheit und erschweren die Einhaltung der 
Datenschutzgesetze. Insbesondere Unternehmen mit 
Niederlassungen in mehreren Bundesländern sehen 
sich mit einer Vielzahl von Anforderungen und Rege-
lungen konfrontiert, die länderübergreifend variieren 
können. Diese Fragmentierung der Datenschutzauf-
sicht beeinträchtigt nicht nur die Effizienz und Ein-
heitlichkeit der Rechtsdurchsetzung, sondern auch das 
Vertrauen der Unternehmen in die Datenschutzbehör-
den. Hier besteht mithin dringender Handlungsbedarf.

Wir schlagen daher vor, eine länderübergreifende bran-
chenspezifische Zuständigkeitskonzentrationen der 
Landesdatenschutzbehörden festzulegen. So könnte 
bspw. die datenschutzrechtliche Aufsicht über alle in 
Deutschland ansässigen Versicherer von einer versi-
cherungskompetenten Datenschutzaufsichtsbehörde 
(z. B. Bayern oder NRW) übernommen werden.

Thema 2:	 Vollautomatisierte 
Entscheidungsfindungen in der Risikoprüfung 
und Leistungsprüfung ermöglichen

Im Zuge zunehmender Digitalisierung möchten Versi-
cherer in der Lage sein, vollautomatisiert über Anträge 
auf Versicherungsschutz und Leistungen aus Versi-
cherungsverträgen zu entscheiden. Damit kann dem 
Begehren der Kunden z. B. bei Online-Vertragsab-
schlüssen oder -Schadenmeldungen erheblich schnel-
ler Rechnung getragen werden. Versicherer können 
Kosten sparen, was sich auch auf die Versicherungs-
prämien bei den Kunden positiv auswirkt und die Wett-
bewerbsfähigkeit steigert. Allerdings legen die deut-
schen und europäischen Datenschutzbehörden die 
beim Verbot vollautomatisierter Einzelentscheidun-
gen in Art. 22 Abs. 2 und 4 DSGVO bestehenden Aus-
nahmen zu eng aus. Der von der DSGVO für vollautoma-
tisierte Entscheidungen vorgesehene Spielraum kann 
nicht genutzt werden. Die Behörden betrachten voll-
automatisierte Entscheidungen als nicht „erforderlich“ 
für den Versicherungsvertrag und sehen eine Einwilli-
gung nur dann als freiwillig an, wenn das Unternehmen 
eine menschliche Prüfung als frei wählbare Alterna-
tive anbietet. Die in Art. 22 Abs. 3 DSGVO ohnehin vor-
gesehene menschliche Prüfung auf Wunsch des Kun-
den nach der Entscheidung (also sozusagen auf zwei-
ter Stufe) reicht den Datenschutzbehörden nicht aus. 
Obwohl die DSGVO also den Spielraum zulässt, kann 
dieser nicht genutzt werden.

Nach § 37 BDSG sind vollautomatisierte Entscheidun-
gen (auch mit Gesundheitsdaten) derzeit ohne Einwil-
ligung nur möglich in der Leistungsprüfung, falls dem 
Begehren stattgegeben wird oder bei Anwendung ver-
bindlicher Entgeltregelungen in der Heilbehandlung.

Datenschutz
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Die Erlaubnis in § 37 BDSG sollte daher auf alle vollau-
tomatisierten Entscheidungen bei Risikoprüfung und 
Leistungsprüfung in der Versicherungswirtschaft aus-
geweitet werden, unabhängig davon ob dem Begehren 
stattgegeben wird oder nicht. Dem Schutz der Kunden 
oder Geschädigten würde durch Schutzmaßnahmen, 
wie sie in § 37 Abs. 2 und § 22 Abs. 2 Satz 2 BDSG vorge-
sehen sind, Rechnung getragen werden. Gleiches gilt 
für die in Art. 22 Abs. 3 DSGVO ohnehin auf Wunsch 
des Kunden vorgesehene menschliche Überprüfung 
der vollautomatisch getroffenen Entscheidung.

Thema 3:	 Nationale Rechtsgrundlage zur 
Verarbeitung von Gesundheitsdaten schaffen

In der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung sowie 
in der Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung müs-
sen zwingend Gesundheitsdaten verarbeitet werden. 
Die deutsche Versicherungswirtschaft sieht dies nach 
Art. 9 Abs. 2 Buchst. f DSGVO als erlaubt an, jedoch gibt 
es unterschiedliche Auffassungen bei den Datenschutz-
behörden. Einige EU-Länder haben spezielle natio-
nale Erlaubnisnormen, während andere Art. 9 Abs. 2 

Buchst. f DSGVO anwenden. Ohne gesetzliche Erlaub-
nis ist eine Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 Buchst. a 
DSGVO erforderlich, was zu Unsicherheiten und Ver-
zögerungen führen kann. Darüber hinaus ergibt sich 
durch die aktuelle Situation nicht nur ein EU-weiter 
Wettbewerbsnachteil für die deutsche Versicherungs-
wirtschaft, sondern zusätzlich ein nationaler Wettbe-
werbsnachteil durch die unterschiedlichen Auffassun-
gen der Datenschutzbehörden.

Um mehr Rechtssicherheit zu schaffen, sollte daher in 
§ 22 BDSG eine eindeutige gesetzliche Erlaubnisgrund-
lage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten zum 
Abschluss und zur Durchführung von Versicherungs-
verträgen (einschließlich der Rückversicherung) auf-
genommen werden. Entsprechende Regelungen finden 
sich bereits in vielen anderen Mitgliedstaaten, darun-
ter z. B. in § 11a des österreichischen Versicherungsver-
tragsgesetzes. Zumindest sollte die Anwendbarkeit des 
Art. 9 Abs. 2 Buchst. f DSGVO, der die Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten zur Geltendmachung, Ausübung 
und Verteidigung rechtlicher Ansprüche erlaubt, auf 
die Durchführung von Versicherungsverträgen klar-
gestellt werden.
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Vertriebsrecht

Thema 1:	 Aufsicht über Versicherungsvermittler 
verbessern

Versicherungsvermittler bedürfen einer Berufszulas-
sung und werden in ein Register eingetragen. Die Auf-
sicht über Versicherungsvermittler ist zweigeteilt:

	→ Vermittler, die ihre Tätigkeit ausschließlich im Auf-
trag eines Versicherers unter deren uneingeschränk-
ter Haftung ausüben, werden als so genannte ver-
traglich gebundene Vermittler mittelbar von der 
BaFin beaufsichtigt (§§ 48 Abs. 2 VAG, 34d Abs. 7 
GewO).

	→ Versicherungsvertreter und -makler gemäß § 34d 
Abs. 1 GewO sowie produktakzessorische Vermitt-
ler gemäß § 34d Abs. 6 GewO werden dagegen von 
den zuständigen Industrie- und Handelskammern 
(IHKn) beaufsichtigt.

Diese Zweiteilung hat sich seit 2006 im Wesentli-
chen bewährt. Eine einheitlichere Rechtsauslegung, 
z. B. mittels eines gemeinsamen Rechtsausschusses 
der Aufsichtsbehörden, die transparent nach außen 
kommuniziert und dokumentiert wird (z. T. geschehen 
durch gemeinsame FAQ und Aufsichtsmitteilungen), 
würde mehr Rechtssicherheit schaffen und damit die 
Wettbewerbsfähigkeit stärken. Eine gemeinsame Mus-
terrechtsanwendung und Merkblätter der Aufsichten 
könnten z. B. für mehr Transparenz bei der (laufenden) 
Prüfung der gebotenen Zuverlässigkeit und geordneten 
Vermögensverhältnisse sowie den dazugehörigen Pro-
zessen und Konsequenzen sorgen (Umgang mit Stör-
fällen: Unregelmäßigkeiten im Vermittlerbetrieb, Ein-
träge ins Schuldnerverzeichnis, Führungszeugnis, Mit-
teilungen in Strafsachen). Auf Seiten der IHKn sollten 
insbesondere Doppelregistrierungen vermieden wer-
den. Teilweise werden Personen z. T. über IHK-Gren-
zen hinweg als Vertreter und Makler gleichzeitig regis-
triert. Das ist rechtlich ausgeschlossen, in der Praxis 
aber offensichtlich möglich.

Thema 2:	 Versicherungsvermittlern in 
Nebentätigkeit Zeit zur Anpassung geben

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) hat angekündigt, in Folge eines Ver-
tragsverletzungsverfahrens der EU die Ausnahmen 
von der Gewerbeerlaubnispflicht für Versicherungs-
vermittler in Nebentätigkeit gemäß § 34d Abs. 8 Nrn. 
2 und 3 GewO ersatzlos zu streichen. Dies betrifft die 
Vermittlung von sog. Bausparrisikoversicherungen 
durch Bausparkassen oder von diesen beauftragten 
Bausparkassenvermittlern, die Vermittlung von auto-
mobilen Restschuldversicherungen (von Kfz-Handels-
betrieben direkt mit dem Fahrzeug bzw. der zugehöri-
gen Finanzierungs- oder Leasingmöglichkeit angebo-
ten), die Absicherung von Zahlungsansprüchen aus 
dem Verkauf anderer Waren, deren Kaufpreis über 
einen Darlehens- oder Leasingvertrag finanziert wer-
den kann (z. B. Möbel, Elektrogeräte etc.), und die Absi-
cherung von Zahlungsverpflichtungen aus Baufinan-
zierungen über Immobiliardarlehensvermittler gemäß 
§ 34i GewO.

Betroffene Vermittler und ihre produktgebenden Ver-
sicherer müssen ihre Geschäftsbeziehungen auf die 
verbleibenden rechtlichen Optionen umstellen. Zur 
Umstellung benötigen sie ausreichend Zeit und Rechts-
sicherheit hinsichtlich der Handlungsoptionen. Dazu 
sollte einerseits eine angemessene Übergangsfrist von 
einem Jahr ab Inkrafttreten der rechtlichen Änderung 
eingeräumt werden. Anderseits sollte zwei Umständen 
Rechnung getragen werden:

	→ Zwischen dem Versicherungsschutz und der Liefe-
rung einer Ware oder Erbringung einer Dienstleis-
tung durch die Vermittler im Rahmen ihrer Haupt-
berufstätigkeit besteht ein hinreichender zeitlicher 
und sachlicher Zusammenhang. Dieser dürfte eine 
Befreiung von der Gewerbeerlaubnispflicht gemäß 
§ 34d Abs. 6 GewO rechtfertigen.
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	→ Die Vermittlung beschränkt sich in der Regel ledig-
lich auf ein einziges Produkt, das weitgehend stan-
dardisiert ist (größtenteils ohne Gesundheitsprü-
fung und mit altersunabhängigen Beiträgen) und 
eine Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder 
zur Erbringung einer Dienstleistung darstellt. Dies 
dürfte es rechtfertigen, dass im Falle einer Registrie-
rung als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 
§ 34d Abs. 7 GewO eine Pflicht zur angemessenen 
Weiterbildung, jedoch keine Pflicht zur Weiterbil-
dung im Umfang von 15 Stunden pro Jahr besteht 
(§ 34d Abs. 9 Satz 3 GewO).

Thema 3:	 Vermittlung von Verbraucherdarlehen 
angemessen regeln

Das BMWK beabsichtigt, zur Umsetzung der EU-Ver-
braucherkreditrichtlinie die aktuelle Erlaubnispflicht 
für die Vermittlung von Verbraucherdarlehen aus § 34c 
GewO herauszulösen und in einem neuen Erlaubnistat-
bestand zu regeln. Die derzeitigen Erlaubnisvorausset-
zungen (Zuverlässigkeit und geordnete Vermögensver-
hältnisse, vgl. § 34c Abs. 2 Nrn. 1 und 2 GewO) sollen 
noch um eine weitere ergänzt werden: eine erfolgreich 
abgelegte Sachkundeprüfung. Deren inhaltliche Anfor-
derungen sollen sich an denjenigen für Immobiliardar-
lehensvermittler orientieren, jedoch abgespeckt um die 
Spezifika für Immobiliardarlehen.

Die Verbraucherkreditrichtlinie sollte auch hinsicht-
lich der Berufszulassung von Verbraucherdarlehens-
vermittlern 1:1 umgesetzt werden. Die Anforderungen 
an die gebotene Sachkunde sollten angemessen sein. 
Eine erfolgreich abgelegte Sachkunde muss nicht für 
jede Person erforderlich sein, die Verbraucherdarle-
hen vermittelt. Bei einem eingeschränkten Produkt-
angebot sollte die Sachkunde bezogen auf vermit-
telte Produkte ausreichen. Dies gilt insbesondere für 
vermittelnde Angestellte des Gewerbeerlaubnisin-
habers. Eine Anleihe könnte insoweit in § 34d Abs. 9 
Satz 1 GewO genommen werden: Unmittelbar bei der 

Vermittlung oder Beratung mitwirkende Personen dür-
fen nur beschäftigt werden, wenn sie über die für die 
Vermittlung der jeweiligen Versicherung sachgerechte 
Qualifikation verfügen.

Thema 4:	 Wartefrist für 
Restschuldversicherungen streichen

Für Restschuldversicherungen wurde in Deutsch-
land zum 1. Januar 2025 eine einwöchige Wartefrist 
eingeführt, die zwischen dem Abschluss eines Allge-
mein-Verbraucherdarlehensvertrages und einer Rest-
schuldversicherung liegen soll. Die Einführung die-
ser Wartefrist führt zu unnötigen Mehraufwänden bei 
Kunden und Versicherern. Denn die früheren Kritik-
punkte an der Restkreditversicherung wurden bereits 
durch den Mitte 2022 festgelegten Provisionsdeckel 
behoben. Dieser beschränkt die Vertriebsvergütungen 
für die Versicherung auf 2,5 Prozent des abgesicherten 
Darlehensbetrags. Die BaFin attestierte bereits 2023 in 
ihrer Evaluierung, dass Provisionen und Prämien durch 
den Provisionsdeckel deutlich gesunken sind und „das 
intendierte Ziel erreicht wurde.“

Durch die Wartefrist können Kunden die Restschuld-
versicherung nicht mehr zeitgleich zum Darlehen 
abschließen, selbst wenn sie sofortigen Versicherungs-
schutz wünschen. Die resultierende Schutzlücke müs-
sen sie in Kauf nehmen. Genau diese Möglichkeit des 
zeitgleichen Abschlusses spricht ihnen aber die euro-
päische Verbraucherkreditrichtlinie zu. Dass Kun-
den die Restschuldversicherung zeitgleich zum Dar-
lehen abschließen können, sollte 1:1 gemäß der Ver-
braucherkreditrichtlinie umgesetzt werden. Die nur 
in Deutschland bestehende Sonderregelung zur Warte-
frist sollte abgeschafft werden, um bürokratische Hür-
den für Unternehmen abzubauen, europaweit einheit-
liche Vorgaben zu schaffen und zusätzliche administ-
rative Belastungen durch nationale Sonderregelungen 
zu vermeiden.
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Recht/Compliance

Thema:	 Lobbyregister

Das Anfang 2022 eingeführte Lobbyregister des Deut-
schen Bundestages ist ein gutes Instrument, um mehr 
Transparenz in der Interessenvertretung auf Bundese-
bene zu schaffen. Der Verband hat die Einführung des-
halb von Anfang an begrüßt.

Es ist jedoch zu kritisieren, dass die Eintragungen 
im Lobbyregister unnötig detaillierten und teilweise 
schwer verständlichen Regeln folgen. So umfasst das 
von der Bundestagsverwaltung herausgegebene Hand-
buch zur Lobbyregister-Eintragung über 270 Seiten. 
Informative Einträge wären ohne Weiteres auch mit 
deutlich geringerem bürokratischem Aufwand mög-
lich. Dies wird besonders im Vergleich zum Transpa-
renzregister auf EU-Ebene deutlich, das bei einem ver-
gleichbaren Informationswert einen deutlich geringe-
ren Aufwand bei den betroffenen Unternehmen verur-
sacht. Dies soll an einigen wenigen Beispielen deutlich 
gemacht werden:

	→ Ermittlung der finanziellen Aufwendungen: Beson-
ders aufwändig ist die Ermittlung der „finanziellen 
Aufwendungen im Bereich der Interessenvertre-
tung“, die im Register einzutragen sind. Dafür ist 
eine laufende Schätzung des Anteils der Arbeits-
zeit, die auf Interessenvertretung entfällt, bei allen 
in Frage kommenden Beschäftigten erforderlich. 
Zudem müssen anteilige Personal- und Arbeitsplatz-
kosten inklusive Miete sowie Reise- und Veranstal-
tungskosten detailliert erfasst werden. Dabei ist oft-
mals eine schwierige Abgrenzung erforderlich, wel-
che Ausgaben zum Bereich der Interessenvertretung 
gehören und welche nicht. Auch die Bemühungen 
um Vereinfachung im Gesetz sind teilweise kontra-
produktiv. Mit der Novelle des Lobbyregistergeset-
zes zum März 2024 wurde zwar eine Bagatellgrenze 
von 10 Prozent für die Berechnung von Vollzeitäqui-
valenten eingeführt. Diese Bagatellgrenze gilt jedoch 
nur für einen Teil der finanziellen Aufwendungen; 
für Personalkosten ist sie anzusetzen, für die sons-
tigen anzusetzenden Kosten wie z. B. Infrastruktur-
kosten hingegen nicht. Damit wird die mögliche 

Entlastung der Interessenvertreter zu einem gro-
ßen Teil wieder zunichte gemacht. Eine Klarstellung 
in § 3 Abs 1 Nr. 8 b LobbyRG wäre daher hilfreich, 
wonach die Angaben zu den jährlichen finanziellen 
Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung 
(mit Ausnahme der Kosten für externe Beratungs- 
und Unterstützungsleistungen) der 10-Prozent-Ba-
gatellgrenze unterliegen.

	→ Eintragung von Regelungsvorhaben: Zu unnöti-
gem bürokratischem Aufwand führt auch das mit 
der Novelle des Lobbyregistergesetzes zum März 
2024 neu eingeführte Erfordernis, Regelungsvor-
haben und Stellungnahmen in das Lobbyregister 
hochzuladen. Die Initiative ist zwar grundsätzlich 
zu begrüßen und führt zu verbesserter Transparenz. 
Allerdings werden die Interessenvertreter verpflich-
tet, Daten aufzubereiten und einzutragen, die dem 
Gesetzgeber ohnehin bereits vollständig vorliegen. 
Neben dem unnötigen Mehraufwand führt dies auch 
zu Verzerrungen, denn nur der Gesetzgeber selbst 
hat einen umfassenden Überblick über die einge-
henden Stellungnahmen. Nicht zuletzt sind auch 
die Anforderungen bei der Eintragung übermäßig 
kompliziert. So soll der Interessenvertreter bei jedem 
Gesetzgebungsvorhaben noch einmal selbst ange-
ben, auf welche bestehenden Gesetze sich dieses aus-
wirken wird, obwohl sich dies bereits aus den Refe-
rentenentwürfen etc. ergibt. Stellungnahmen müs-
sen als PDF hochgeladen werden und der Text der-
selben noch einmal händisch herauskopiert und in 
ein Textfeld eingefügt werden, obwohl dies ohne 
Weiteres auch automatisiert auf Seiten des Regis-
ters geschehen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Lobby-
register als solches uneingeschränkt zu begrüßen ist. 
Die Handhabung sollte jedoch in Orientierung an das 
EU-Transparenzregister deutlich vereinfacht werden.

Berlin, den 28. Mai 2025
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